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Satzung 
zur Änderung der Satzung der Stadt Detmold über die Ablösung 

von Stellplätzen vom 29. September 1981 
vom 20.12.2018 

 
Der Rat der Stadt Detmold hat in seiner Sitzung am 19. Dezember 2018 aufgrund des § 7 der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 
(GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90), und der §§ 
48 Abs.3 Satz 2 Nr.8, 89 Abs. 1 Nr. 4 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Juli 
2018 (GV. NRW. S. 421) folgende Satzung beschlossen: 

Art .1 
Die Satzung der Stadt Detmold über die Ablösung von Stellplätzen vom 29.09.1981, die zuletzt durch 
Satzung vom 03.12.2001 geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
 
1. § 1 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
„Ist die Herstellung notwendiger Stellplätze, Garagen oder Fahrradabstellplätze (§ 48 Abs. 1 BauO 
NRW) innerhalb der Gebietszone nach Abs. 2 nicht oder nur unter großen Schwierigkeiten möglich, so 
kann die Bauaufsichtsbehörde unter Bestimmung der Zahl der notwendigen Stellplätze auf die Herstel-
lung von Stellplätzen verzichten, wenn die zur Herstellung Verpflichteten an die Stadt Detmold einen 
Geldbetrag nach Maßgabe dieser Satzung zahlen. Die Verwendung der Geldbeträge richtet sich nach 
§ 48 Abs. 4 BauO NRW.“ 

2. § 2 Abs. 1 wird folgender Satz 2 neu angefügt: 
„Unter Zugrundelegung eines Vom-Hundert-Satzes von 75 % der durchschnittlichen Herstellungskosten 
einschließlich der Kosten des Grunderwerbs wird der Geldbetrag je Fahrradstellplatz auf  
180,00 € festgesetzt.“ 

Art. 2 

Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft.  

Bekanntmachungsanordnung 

Die vorstehende Änderungssatzung zur „Satzung der Stadt Detmold über die Ablösung von Stellplätzen 
vom 29. September 1981“ wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 
(GV.NRW.S.666/SGV.NRW.2023) – in der gegenwärtigen Fassung- gem. § 7 Abs. 6 Satz 1 der Ge-
meindeordnung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

Detmold, den 20.12.2018 
Der Bürgermeister 
 
Rainer Heller 

 


